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Nauheim, 4. Oktober 2012
Umsetzung der Lärmminderungsplanung nach §§ 47 a-f BImSchG;

hier: 
Öffentliche Bekanntmachung über die Offenlage des Entwurfs des Lärmaktionsplanes Hessen, Teilplan Flughafen Frankfurt/Main und Öffentlichkeitsbeteiligung
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe den oben angegebenen Entwurf des Lärmaktionsplanes Hessen, Teilplan Flughafen Frankfurt/Main zur Kenntnis genommen und möchte hierzu wie folgt Stellung nehmen.

Ich möchte zunächst anmerken, dass der Lärmaktionsplan aus meiner Sicht die Vorgaben der Richtlinie 2002/49/EG „Umgebungslärmrichtlinie“ vom 25. Juni 2002 nicht erfüllt und somit in Gänze zurückzuweisen ist (s.a. Kommentar zu Seite 20 – Kap. 2.1 – Lärmminderungsplanung). Ich möchte an dieser Stelle dennoch die Chance ergreifen und auf notwendige Änderungen am Lärmaktionsplan hinweisen.

Zunächst werde ich auf konkrete Teile des Lärmaktionsplanes eingehen. Im Anschluss hieran erhalten Sie meine Vorschläge zur Ergänzung des Lärmaktionsplanes um Punkte, die aus meiner Sicht fehlen.

Einwendungen und Änderungsvorschläge zum Lärmaktionsplan:

Seite 3 - Vorwort:

"Der Flughafen Frankfurt/Main ist für die Mobilität und die wirtschaftliche Entwicklung sowohl für den Regierungsbezirk Darmstadt als auch für Deutschland insgesamt von großer Bedeutung."

Unnötige Eingangsbemerkung, da im Lärmaktionsplan nicht die wirtschaftlichen Interessen des Flughafenbetreibers Fraport und den Luftverkehrsunternehmen im Mittelpunkt stehen sollten, sondern die Sorgen von uns Bürgern.

Seite 18 - Kap. 1.3 - Flugrouten und Flugbewegungen:

"Die vorherrschenden Windverhältnisse am Flughafenstandort führen dazu, dass am Flughafen Frankfurt/Main im langjährigen Mittel zu ca. 75% die Betriebsrichtung 25 und zu 25% die Betriebsrichtung 07 genutzt werden."

Diese Aussage ist sachlich und fachlich falsch. Die tatsächlichen Windverhältnisse am Standort Frankfurt sind in etwa ausgeglichen. Im langjährigen Mittel würde dies zu einer tatsächlichen Aufteilung von ca. 55% Betriebsrichtung 25 und zu ca. 45% Betriebsrichtung 07 führen. Erst die Nutzung der Rückenwindkomponente 5 kn (+) und der Vorgabe Vorzugsrichtung 07 führt zu den angegebenen Werten. Hierbei handelt es sich also bereits um eine Lärmverschiebungsmaßnahme.

Seite 20 - Kap. 2.1 - Lärmminderungsplanung:

"Die Kartierung des Fluglärms erfolgte im Jahr 2007 auf Grundlage des Flugbetriebes des Jahres 2005 (repräsentatives Jahr) mit der „Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen (VBUF) – Anleitung zur Berechnung (VBUF-AzB)“ [22]. Die rechtlich vorgesehene Aktualisierung der strategischen Lärmkartierung im Jahr 2012 auf Grundlage des Flugbetriebes des Jahres 2010 und der Berechnungsgrundlage VBUF [22] lag bei der Erstellung des Entwurfs des Lärmaktionsplanes Hessen, Teilplan Flughafen Frankfurt/Main, noch nicht vor. Eine Auswertung dieser Kartierung erfolgt im Rahmen der Erstellung des endgültigen Lärmaktionsplanes."

Hiermit wird die Vorgabe der Europäischen Richtlinie 2002/49/EG "Umgebungslärmrichtlinie" konterkariert. Die Richtlinie legt fest, dass wir Bürger bei der Erstellung des Lärmaktionsplans zu beteiligen sind. Dies wird allein dadurch verhindert, dass uns Bürgern ein Plan vorgelegt wird, der auf anderen Daten beruht, als der Plan, der letztlich verabschiedet wird. Ich verweise hierzu auf Artikel 8, Absatz (7) der Richtlinie:

"Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit zu Vorschlägen für Aktionspläne gehört wird, dass sie rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Aktionspläne mitzuwirken, dass die Ergebnisse dieser Mitwirkung berücksichtigt werden und dass die Öffentlichkeit über die getroffenen Entscheidungen unterrichtet wird. Es sind angemessene Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Mitwirkung der Öffentlichkeit vorzusehen."

Der Plan ist aus diesem Grund auch als Entwurfsversion zurückzuweisen.

Weiterhin sollte der erste Lärmaktionsplan entsprechend der Richtlinie bereits im Jahr 2007 vorgelegt werden und eine Aktualisierung bei größeren Änderungen spätestens alle 5 Jahre erfolgen. Ich hätte erwartet, dass uns Bürgern die Möglichkeit gegeben wird, die tatsächlichen Belastungen vor und nach dem Ausbau miteinander zu vergleichen.

Seite 21 - Kap. 2.2 - Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm:

"Die nach § 2 Abs. 2 der 1. FlugLSV für die Berechnung des Lärmschutzbereiches heranzuziehenden Daten über den Flugbetrieb beschreiben die Flugbewegungen in den sechs verkehrsreichsten Monaten eines Prognosejahres. Für die Berechnung des Lärmschutzbereiches für den Flughafen Frankfurt/Main wurde das Prognosejahr 2020 bestimmt. "

Die Daten für die Berechnung der Lärmschutzbereiche und Festlegung der verschiedenen Schutzzonen (Tagschutzzone 1 und 2, Nachtschutzzone) basieren ebenfalls auf Lärmkartierungen aus den Jahren 2005 und 2007, sowie den in den Planfeststellungsunterlagen enthaltenen Flugbewegungsdaten im DES. Diese Daten entsprechen nicht den tatsächlich festgesetzten Flugrouten aus der 39. Änderungsverordnung zur 212. Durchführungsverordnung zur Luftverkehrsordnung. Die Lärmschutzbereiche sind somit falsch festgelegt und wir Bürger werden de facto um ihren Anspruch auf Lärmschutz gebracht. Hier ist umgehend auf eine Änderung einzuwirken, da so keine Lärmminderung durch eigentlich vorhandenes Recht auf Passiven Schallschutz wahrgenommen werden kann.

Ich fordere, die Lärmschutzbereiche umgehend neu festzusetzen!

Seite 26 - Kap. 3.1 - Fluglärmberechnungen:

"Dabei wird zwischen der Fluglärmbelastung vor Oktober 2011 und nach Oktober 2011 unterschieden, weil sich mit der Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest am 21.10.2011 die räumliche Verteilung der Lärmbelastung in der Umgebung des Flughafens geändert hat."

Wie bereits dargestellt ist die tatsächliche Fluglärmbelastung nicht bekannt und aus diesem Grund dieser Bereich auch nicht kommentierbar.

Seite 61 - Kap. 6 - Zusätzlich eingeführte Lärmminderungsmaßnahmen seit dem Flughafenausbau:

Seite 61 - Kap. 6.1 - Passiver Schallschutz:

"Darüber hinaus hat die Landesregierung den Lärmschutzbereich durch die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Frankfurt Main (Lärmschutzbereichsverordnung [34]) am 30.09.2011 festgesetzt. Die Lärmschutzbereichsverordnung ist am 13.10.2011 in Kraft getreten."

Festzustellen ist, dass die Festlegung der Lärmschutzbereiche zum einen viel zu spät erfolgt ist, so dass wir Bürger um ihr Recht auf Passiven Schallschutz gebracht werden. Noch dazu basiert die Festsetzung wie bereits mehrfach festgehalten auf falschen Lärmkartierungen und ist somit neu zu ermitteln. Beispielhaft ist hier die Festlegung der Südumfliegung genannt. Hierbei handelt es sich auch nicht um eine Lärmminderungsmaßnahme, sondern um eine Lärmschutzmaßnahme, da der Lärm nicht gemindert, sondern wir Bürger "eingesperrt" werden.

Ich fordere, die Lärmschutzbereiche umgehend neu festzusetzen!

Seite 68 - Kap. 6.3 - Aktuelle Nachtflugbeschränkungen:

Die Beschränkung des Betriebes auf den Zeitraum zwischen 5-23h ist Ergebnis der Mediation und keine zusätzliche Lärmminderungsmaßnahme, auch wenn diese Maßnahme zunächst höchstrichterlich bestätigt werden musste. 

Als zusätzliche Maßnahme fordere ich die Ausweitung des Nachtflugverbots auf den Zeitraum der gesetzlichen Nacht (22-6h).

Seite 69 - Kap. 6.5.2 - Triebwerksprobeläufe:

"Von 22 bis 6 Uhr dürfen Triebwerksprobeläufe der Schubeinstellung „Teillast“ nur auf dem Vorfeld der Halle 5 und in der Triebwerksprobelaufeinrichtung durchgeführt werden; Triebwerksprobeläufe der Laststufe Volllast dürfen in dieser Zeit ausschließlich in der Triebwerksprobelaufeinrichtung durchgeführt werden."

Triebwerksprobeläufe in der gesetzlichen Nacht sollten grundsätzlich nur innerhalb von geschlossenen Hallen stattfinden. 

Ich fordere deshalb Triebwerksprobeläufe,  auch unter Teillast, generell nicht im Außenbereich stattfinden zu lassen.

"Des Weiteren sind Triebwerksprobeläufe so durchzuführen, dass während ihrer Einwirkzeit an der nächsten Wohnbebauung durchschnittlich keine höheren Dauerschallpegel als 57 dB (A) am Tag und 50 dB (A) in der Nacht auftreten."

Die Dauerschallpegel sind willkürlich festgelegt und sollten, ausgehend von der TA Lärm / DIN 18041 auf niedrigere Werte festgesetzt werden. 

Hinsichtlich Schallschutz fordere ich den Grenzwert im Innenbereich in der gesetzlichen Nacht auf 33 dB (A) (Aufweckschwelle nach DLR) festzusetzen. Es handelt sich bei der beschriebenen Lärmquelle auch nicht um Fluglärm, sondern um Bodenlärm, der entsprechend den Vorschriften der gesetzlichen Lärmschutzverordnungen festzusetzen sein sollte.

Seite 69 - Kap. 6.5.3 - Weitere Bestimmungen zu Bodenlärmquellen:

"Für Kühlgeräte auf den Hochbauten des Flughafens Frankfurt/Main wird der jeweils zulässige maximale Schallleistungspegel (LwA) begrenzt. Auch der Schallleistungspegel des Heizhauses Süd wird derart begrenzt, dass durch eine eventuelle Kapazitätserweiterung innerhalb des Heizhauses dessen Schallleistung (LwA) den Wert von 100 dB (A) nicht überschreitet.

Auf den im Planfeststellungsbeschluss für die Luftfracht vorgesehenen Flächen sind nur Frachtanlagen und -betriebe zulässig, die einen immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) von 58 dB (A) am Tage und von 55 dB (A) in der Nacht nicht überschreiten. "

Wie oben bereits festgehalten sind die Festlegungen willkürlich.

Ich fordere die Einhaltung der oben genannten TA Lärm und DIN 18041.

Seite 73 - Kap. 7.2.1 Vertikale Abflugoptimierung:

"Eine mögliche Variante der vertikalen Lärmoptimierung des Abfluges stellt das sogenannte Steilstartverfahren (IATA-Verfahren, Climb-Cutback-Cleanup-Takeoff oder ICAO Procedure A) dar. Es unterscheidet sich vom Schnellstartverfahren (= MOD-ATA-Verfahren oder ICAO Procedure B) ab einer Flughöhe von ca. 1.500 ft (ca. 450 m). Das Aufholen von Geschwindigkeit im Steigflug und das Einziehen der Auftriebshilfen erfolgt beim Steilstartverfahren erst ab 3.000 ft (ca. 900 m), beim Schnellstartverfahren bereits ab 1.500 ft Höhe (ca. 450 m). "

Beschrieben wird eine Abflugoptimierung durch Steilstartverfahren und einer Schubbegrenzung von 210/220 kn für alle Flugmuster. 

Ich fordere eine Schubbegrenzung für alle Flugmuster von 200 kn unterhalb einer Flughöhe von 10.000 Fuß, sowie darüber hinaus eine Schubbegrenzung von 185 kn unter 10.000 Fuß für Flugmuster der Gewichtsklassen Light und Medium.

Seite 76 - Kap. 7.2.2.3 - Südumfliegung für Abflüge nach Westen zur Entlastung der Kommunen westlich des Flughafens:

Hierbei handelt es sich um eine politische Maßnahme zur Entlastung westlich gelegener Bereiche des Flughafens (Flörsheim, Raunheim, Hochheim, aber auch den Taunus). (Neu-)Belastet wird hierbei der Südwesten (Rü-Königstädten, Nauheim, Trebur, Groß-Gerau, Rheinhessen). Es ist also eine Lärmumverteilungs- und keine Minderungsmaßnahme. Weiterhin trägt diese Maßnahme ausschließlich dazu bei, dass die Fraport AG ihr CASA-II-Programm nicht weiter ausdehnen muss, da hiermit die Höchstbetroffenheitsberechnung in Flörsheim gesenkt werden konnte. Trotz eines Überflugpegels von deutlich >80 dB (A) können somit weniger Bürger am CASA-II-Programm teilnehmen. Völlig außen vor blieb auch die Sicherheitsbetrachtung, welche bei der Südumfliegung ungenügend durchgeführt wurde und bereits im Dezember 2011 zu einer schweren Störung geführt hatte, die fast in der größten Luftverkehrskatastrophe im Rhein-Main-Gebiet gipfelte.

Ich fordere die Neufestlegung der Abflugrouten innerhalb eines richtigen Planfeststellungsverfahrens unter Zugrundelegung eines Mediationsverfahrens.

Seite 80 und 81 - Kap. 7.3.1.3 - Anhebung des Anfluggleitwinkels auf 3,2 Grad auf der NW-Bahn:

Die Grafiken müssen angepasst werden. Die Winkeldarstellung ist völlig überzogen und fernab jeglicher Realität.

Seite 81 - Kap. 7.3.1.4 - Anhebung des Gegenanflugs um 1000 Fuß (300 m) zur Entlastung der Gemeinden im Norden und Süden des Flughafens:

"Bei unabhängiger und gleichzeitiger Nutzung der neuen Landebahn Nordwest und der südlichen (alten) Parallelbahn fliegen Luftfahrzeuge beim Eindrehen aus dem Gegenanflug in den Endanflug kurzzeitig aufeinander zu. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) verlangt für diesen Fall einen vertikalen Sicherheitsabstand von 1.000 Fuß (ca. 300 m). Dieser wird dadurch gewährleistet, dass aus dem nördlichen Gegenanflug aus 5.000 Fuß und dem südlichen dementsprechend aus 4.000 Fuß auf den Endanflug eingedreht wird. "

„Eine Anhebung des Gegenanflugs um 1.000 Fuß kann eine Lärmentlastung für die unter den gegenwärtigen Gegenanflugrouten liegenden Kommunen bringen. Eine Anhebung um 1.000 Fuß bedeutet, dass das Eindrehen und die zuvor stattfindenden Gegenanflüge höher sind.“

Die Festsetzung der Gegenanflughöhen erfolgt willkürlich. Auch in dieser Maßnahme wird der Norden einseitig ent- und der Süden belastet. Bei entsprechender Staffelung der Eindrehpunkte der Gegenanflüge kann der direkte "Aufeinanderzu"-Flug vermieden werden. 

Ich fordere den Gegenanflug des südlichen Gegenanfluges ebenfalls auf 6.000 Fuß anzuheben.

Seite 87 - Kap. 7.4.1 - Dedicated Runways Operations (bevorzugte Bahnnutzung, DROps):

"Ziel dieser Maßnahme ist es, Abflüge auf bestimmten Startbahnen bzw. Abflugrouten im Rahmen eines alternativen Betriebsszenarios so zu bündeln, dass insgesamt eine geringere Lärmbelastung entsteht. "

DROps belastet einseitig Nauheim, Trebur, Groß-Gerau und Rheinhessen. Zusätzlich plant die DFS die Ausweitung der Nutzung der Südumfliegung auch in den Nachtrandstunden von 22-23h und 5-6h. 

Ich fordere dieses Verfahren zu überdenken. DROps wurde zu einer Zeit eingeführt, als die Hauptabflugstrecke der Nordabflug war. Aus diesem Grund fordere ich bei Beibehaltung der Südumfliegung zu prüfen, ob hierbei der  Nordabflug im Sinne von DROps in den Nachtrandstunden genutzt werden kann.

Seite 89 - Kap. 7.4.2 - Optimierung beim Betriebsrichtungswechsel je nach Rückenwind:

Auch hierbei handelt es sich um eine Lärmumverteilungsmaßnahme. Bei einer Erhöhung der Betriebsrichtungskomponente von 5 auf 7 kn wird Nauheim an bis zu 36 Tagen mehr im Jahr belastet. Die Festlegung erfolgt willkürlich und ist nicht nachvollziehbar.

Ich fordere diese Maßnahme nicht durchzuführen. Weiterhin fordere ich eine Überprüfung der Vorzugsrichtung.

Seite 91 - Kap. 7.4.3 - Lärmkontingente:

"Die Planfeststellungsbehörde hat sich nach eingehender Abwägung gegen eine „Deckelung“ des Flugbetriebes in Form einer Lärmkontingentierung im Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Frankfurter Flughafens vom 18.12.2007 entschieden. Der Planfeststellungsbeschluss vom 18.12.2007 enthält auf der Grundlage des hierfür maßgeblichen Fluglärmgesetzes ein umfassendes Lärmschutzkonzept, mit dem den erkannten und abgewogenen Lärmauswirkungen angemessen Rechnung getragen wird."

Unzureichend. Mit dieser Festsetzung wird Lärm nicht gemindert, sondern entschädigt.

Seite 92 - Kap. 7.5.1 - Weiterentwicklung der lärmabhängigen Start- und Landeentgelte:

"Die Fraport AG führte am 01.01.2001 eine lärmdifferenzierte Entgeltordnung ein, deren Lärmklasseneinteilung sich auf eigene gemessene Daten stützte (vgl. Kapitel 5.6). 

Im Jahr 2010 wurden die Lärmklassen für Fluggeräte von 8 auf 12 erweitert. Dies erlaubt eine deutlich verbesserte Differenzierungsmöglichkeit zwischen den einzelnen Flugzeugtypen. 

Mit Genehmigung des HMWVL erfolgte zwischen 2009 und 2011 ein Anstieg der Lärmentgelte in zwei Stufen um insgesamt 70 %. 

Die lärmbezogenen Start- und Landeentgelte können der seit 01.01.2012 gültigen Flugha-fenentgeltordnung [18] und dem Anhang entnommen werden. 

Bis spätestens 01.01.2013 soll im Rahmen der Allianz für Lärmschutz 2012 (vgl. Kapitel 4) eine weitere Spreizung der Lärmentgelte festgelegt werden."

Start- und Landeentgelte werden Aufwandsbezogen berechnet. Bei Erhöhung der Entgelte für laute Flugmuster werden gleichzeitig leise Flugzeuge entlastet. Im Flottenmix ergibt sich hieraus keine Änderung und somit kein Anreiz für die Luftverkehrsgesellschaften, auf leisere Flugmuster umzurüsten. 

Ich fordere, dass über die Entgeltverordnung hinausgehend Strafgebühren für laute Flugmuster erhoben werden, die in Schallschutzfonds eingezahlt werden müssen. Diese Entgelte sind signifikant höher festzusetzen, als bisher üblich. 

Zusätzlich werden mit der neuen Vordnung die Start- und Landeentgelte für Nachtflüge signifikant gesenkt, so dass die Maßnahme Lärmminderung konterkariert wird. 

Ich fordere, dass die Start- und Landeentgelte für Flüge in der gesetzlichen Nacht signifikant angehoben werden, um eine Verlagerung von Flügen aus der Nacht in den Tag attraktiv zu machen. Alleine durch die Verlegung der Flüge aus dem Nacht- in den Tagbereich wäre eine Reduzierung des Wertes LDEN um 2 dB (A) möglich, was nahezu einer Halbierung des Lärms entspricht.

Seite 94 - Kap. 7.6.2 - Verlagerung von Flügen auf die Schiene:

Die Vorschläge sind ungenügend. Ein höherer Anreiz für die Verlagerung von Flügen auf die Schiene und andere Verkehrsmittel ist zwingend notwendig. 

Ich fordere, die Gebühren für Umsteiger auf Flüge in einem Entfernungsbereich von bis zu 1.000 km deutlich zu erhöhen um einen Umstieg auf andere Verkehrsmittel attraktiv zu gestalten. Hierbei sollten die Gebühren absteigend entsprechend der Entfernung gestaltet werden:

· Höchste Kategorie: bis 300 km
· Mittlere Kategorie: bis 750 km
· Niedrige Kategorie: bis 1.000 km
· Darüber hinaus sollten die Umsteigergebühren ebenfalls einer Überprüfung unterzogen werden.
Bei allen vorgenannten Punkten kann von Lärmminderung keine Rede sein. Ganz im Gegenteil zeigt der Plan klar und deutlich auf, dass mit dem Ausbau des Flughafens und der damit verbundenen Kapazitätssteigerung eine Lärmminderung nicht mehr möglich ist, allenfalls eine Lärmum- oder -neuverteilung. Der vorliegende Plan berücksichtigt diese Tatsache nur ungenügend und muss um konkrete Lärmminderungsmaßahmen erweitert werden. Hierzu gehören aus unserer Sicht:

· Festlegung einer Kapazitätsobergrenze und Limitierung der Flugbewegungen auf ein Raumverträgliches Maß. Als Richtwert sollten hier 380.000 Flugbewegungen im Jahr angenommen werden.

· Keine Starts und Landungen von lauten Flugmustern an Sonn- und Feiertagen

· Festlegung einer Lärmobergrenze im Einzelschallereignis und nicht Umverteilung auf Durchschnittswerte. Einzelschallereignisse sollten 70 dB (A) nicht überschreiten dürfen.

· Echtes Ab- und Anschwellen in den Nachtrandstungen (5-6h und 22-23h) und keine Verrechnung auf absolute Zahlen.

Hinsichtlich des Themas Flugroutenfestlegung und Fluglärmmonitoring fordere ich:

· Flugrouten im Rahmen eines behördlichen Planfeststellungsverfahrens festzulegen und nicht wie bisher als Durchführungsverordnung. Hierbei wird den betroffenen Bürgern die Chance gegeben Einsprüche geltend zu machen und Einsicht in die Festlegungskriterien zu erreichen.

· die Überprüfung der Lärmschutzbereiche im regelmäßigen Zyklus von 6-12 Monaten durch unabhängige Institute.

· die Einführung eines 3D-Flugrouten Monitoring im Live-Verfahren durch ein unabhängiges Institut. Einsprüche von Bürgern müssen vom Verursacher widerlegt werden (Beweislastumkehr).

· dass dem Lärmschutz bei der Festlegung von Flugrouten eine höhere Wertung eingeräumt werden muss, als dem Faktor Kapazität. Auch der vorliegende Lärmaktionsplan stellt in seiner Eingangsbemerkung die wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens in den Mittelpunkt, obwohl es gerade in diesem Plan darum geht Lärm zu mindern.

Ich fordere Sie hiermit auf den vorliegenden Lärmaktionsplan zurückzuziehen, zu überarbeiten und neu auszulegen.

Mit freundlichen Grüßen,
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